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1 Gefährdungen 

Explosionen, Vergiftungen, Ersticken, Verbrennungen, Sachschaden, Absturzgefahr (Absturzstellen, 

Stolperstellen wie Bodenöffnungen, Stufen, Unordnung, Kabel usw.) 

2 Referenzeierte Grundlagen 

Referenzierten Grundlagen gemäss Dok. SE-01354-C2-HD-Safety Gesetzeskompass und zusätzlich: 
suva-Dok. • 44062 “Sicheres Einsteigen und Arbeiten in Schächten, Gruben und Kanälen"  (NUR Tabelle Seite 24) 
Verschiedenes • Swissi AG, Rue du Crêt-Taconnet 8b, 2000 Neuenburg: 

– Analyse Sicherheitselemente in KK Swisscom bei A&E Elemente (Projekt-Nr. 5128242, 

18.01.2017); 

– Analyse der Aspekte der Arbeitssicherheit in Swisscom-KK (Projekt-Nr. 5128950, 30.01.2017) 

• SE-01475-C2-HD-BS-Gasmeldesysteme in Kabelkellern 

3 Ausgangslage 

 

Grundprinzipien 

• Die Kabelkeller in den Telefonzentralen der SC dienen 

ausschließlich der Kabeleinführung. 

• Die SC Zentralen unterscheiden sich, je nach Bedeutung, 

in 4 Schutzgrade: 

­ F1: geringe Bedeutung, niedrigster Schutzgrad 

­ F4: höchste Bedeutung, höchster Schutzgrad 
• Dem Kabelkeller wird ein Schutzgrad zugewiesen. 

• Die Kabeleinführung sind mit Kissen abgeschottet. In 

Gebieten mit Gasversorgungsnetzen sind die 

Kabeleinführungen gasdicht abgeschottet. 
• Brandmeldeanlage: Zentralen ab Schutzgrad F2 sind mit 

einer Brandmeldeanlage überwacht. 
• Gasmeldeanlagen (CH4): In Gebieten mit öffentlicher, 

erdverlegter Gasversorgung, sind die Kabelkeller mit 

Gasmeldern ausgerüstet. 

4 Änderung 

Im Zusammenhang mit der Umstellung auf Glasfaserkabel, werden im Kabelkeller aktive und 

passive Elemente zugelassen. Der bisherige Sicherheitsstandard muss dabei weiterhin 

gewährleistet sein. 

Gefährdungsbild: Eindringendes Gas kann sich zu einem zündfähigen Gemisch aufkonzentrieren. 

Alle brennbaren Materialien wie Isolationen, Kabelkunststoffe, Gerätegehäuse etc. können bei 

einem solchen Ereignis in Brand geraten. Der Zugang ist dadurch erschwert und verzögert den 

Einsatz der Feuerwehr. 

Bei diesem Szenario kann es je nach Brandlast, zu einem Totalschaden der Telefonzentrale führen. 
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5 Wichtige Verhaltensregeln 

Vor Eintritt in den Kabelkeller 

Anhang A oder B ist an der Eingangstüre zum Kabelkeller angeschlagen. Dieser Hinweis ist 

unbedingt zu lesen und das Verhalten ist dementsprechend anzupassen. 

• Beim Arbeiten im Kabelkeller in Gebieten MIT Erdgasversorgung: siehe Anhang A 

• Beim Arbeiten im Kabelkeller in Gebieten OHNE Erdgasversorgung: siehe Anhang B 
Zugänge zu geschlossenen Räumen innerhalb des Kabelkellers ohne Türschließer oder 

Türalarmierung 

• Der Anhang C beschreibt das entsprechende Verhalten. 

Alarmierung: 

• Das allgemeine Verhalten bei Notfällen oder Unfällen ist auf der Notfallkarte SC 

beschrieben. Die wichtigsten Notrufnummern sind ebenfalls auf der Notfallkarte vermerkt. 
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